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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Aufhebungsbescheides vom 

25.04.2025, Aktenzeichen 56/51 38.22.0635 an Frau Sandra Maria Stranimaier, zu-

letzt wohnhaft in 46284 Dorsten. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Be-
kanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, 
dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 30.04.2025 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

25.04.2025, Aktenzeichen 56 38.20.1227 an Herrn Ilgar Hamidov, zuletzt wohnhaft 

in Aserbaidschan . Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Be-
kanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, 
dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 30.04.2025 

  
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amtsblatt der Stadt Dorsten 51. Jahrgang Nr. 11 vom 09.05.2025 - Inhalt Nr. 59 Seite 174 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amtsblatt der Stadt Dorsten 51. Jahrgang Nr. 11 vom 09.05.2025 - Inhalt Nr. 60 Seite 175 

 
 

 

Stadt Dorsten                                                                        Dorsten, den 06.05.2025 
 

 

Bekanntmachung 

 

Planfeststellung für den Neubau der Bundesautobahn 52 (A 52) zwischen dem Au-

tobahnkreuz (AK) Essen-Nord (B 224) und dem Autobahnkreuz Essen/Gladbeck  

Teil 02: südlich AD Essen/Gladbeck (Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck) – AD Es-

sen/Gladbeck (inklusiv) von Bau-km 0 + 000,000 bis Bau-km 1 + 405,547 ein-

schließlich weiterer notwendiger Folgemaßnahmen 

auf dem Gebiet 

- der Stadt Bottrop, Gemarkung Bottrop  

- der Stadt Gladbeck, Gemarkung Gladbeck,  

- und der Stadt Dorsten, Gemarkung Dorsten. 

Anhörung zum Deckblatt II zum Planfeststellungsverfahren 

 

Die Bezirksregierung Münster führt für das o. a. Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren 

gemäß § 17 Bundesfernstraßengesetz (FStrG), in der Fassung, die vor dem 13.03.2020 galt (§ 

24 Abs. 13 der geltenden Fassung des FStrG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) durch. Vorhabenträ-

gerin ist die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Bochum. 

 
Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung gemäß § 3a und § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 

Fassung, die vor dem 16.05.2017 galt (§ 74 Abs. 2 Nr. 1 der geltenden Fassung des UVPG). Für 

das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

werden Grundstücke in den Gemarkung Bottrop, Gladbeck und Dorsten beansprucht. 

 
Die Auslegung der Planunterlagen erfolgte erstmalig in der Städten Bottrop, Gladbeck und 

Dorsten vom 07.01.2015 bis zum 06.02.2015. Des Weiteren erfolgte die Auslegung des Deck-

blattes I vom 22.06.2020 bis zum 21.07.2020. 

 

Die Planunterlagen für den Neubau der A 52 Teil 02: südlich AD Essen/Gladbeck 

(Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck) – AD Essen/Gladbeck (inklusiv) werden nunmehr 

erneut durch die Unterlagen zur Planfeststellung gemäß Deckblatt II geändert und 

ergänzt. 
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Das Deckblatt II umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen und Ergänzungen: 

 

- die Fortschreibung des Erläuterungsberichtes und die Ergänzung hinsichtlich der Auswir-

kungen auf die Klimaschutzziele (Unterlage 1 II), 

- die Fortschreibung der Ergebnisse der lärmtechnischen Untersuchung (Unterlage 11 II), 

- die Fortschreibung und die Ergänzung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Unter-

lage 12 II), 

- die Aktualisierung lufthygienischer Aussagen (Unterlage 14.1 II), 

- die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der wassertechnischen Untersuchungen (Unter-

lage 13 II), insbesondere werden die werden die Regenklär- und Rückhaltebecken durch 

Retentionsbodenfilteranlagen ersetzt, 

- die Überarbeitung des Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 13a II),  

- die Aktualisierung und Ergänzung der Schadstoffuntersuchung (Unterlage 14 II), 

- die Fortschreibung des UVP-Berichts (Unterlage 1a II),  

- die Anlage eines Geh- und Radweges vom südlichen Planungsbeginn bis zum Gewerbe-

park Brauck (Anbindung an die Europastraße), 

- die Anlage von Unterhaltungswegen auf der Rückseite von Lärmschutzwänden mit einer 

Höhe über 4,50 Meter, 

- die teilweise Umtrassierung der Planstraße und damit verbundenen Anpassung der Kös-

heide, 

- die Anpassung der Rampen Hannover in Fahrtrichtung Marl und Marl in Fahrtrichtung 

Oberhausen infolge der leichten Trassenanpassung im Entwurf des nördlichen Folgeab-

schnitts. 

 

Das gesamte Ausmaß der Änderungen und Ergänzungen der Planunterlagen ist den Planunter-

lagen zum Deckblatt II zu entnehmen. 

 

Die Planänderungen (Planunterlagen, Zeichnungen und Erläuterungen) stehen in der Zeit  

 
vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 11. Juni 2025  

 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter  
 

https://url.nrw/brms_verfahren 

 Planfeststellung Straße 
Stichwort:  

Neubau der A 52 (Teil 02) von südlich AD Essen/Gladbeck (Stadtgrenze 

Bottrop/Gladbeck) bis AD Essen/Gladbeck (inklusiv) 

 

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.  

 
Zusätzlich werden die Unterlagen in demselben Zeitraum auf Beteiligung NRW 
(https://beteiligung.nrw.de/k/1014016) einsehbar sein. 
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In demselben Zeitraum liegen die Unterlagen zudem in der Stadt Gladbeck während der Dienst-

stunden von zur allgemeinen Einsichtnahme aus: 

 
Stadt Gladbeck, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, 

Neues Rathaus, Flur 4. Etage vor den Zimmern 451 bis 454 

 

Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 

Montag bis Donnerstag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

 

 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist,  

 

bis zum 25. Juni 2025, 

 

bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde), Domplatz 1-3, 

48143 Münster, oder bei der Stadt Gladbeck, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, oder bei 

der Stadt Dorsten, Halterner Str. 5, 46284 Dorsten, Einwendungen gegen die Planänderun-

gen schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch erheben.  

 

Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: 

- über das Portal Beteiligung NRW: https://beteiligung.nrw.de/k/1014016 
- durch einfache E-Mail an die Adresse: poststelle@brms.nrw.de 
- durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 

De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de-mail.de 
- durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer 

Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brms.sec.nrw.de. 

 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung 

erkennen lassen. Einwendungen, die nicht die im Deckblatt II dargelegten Änderungen be-

treffen, sind ausgeschlossen. 

 

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 

VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf die-

ser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW). Der Einwendungsaus-

schluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgü-

ter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG a.F.) bezie-

hen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 

 

Die im Rahmen der bisherigen Anhörungen erhobenen Einwendungen und abgegebenen 

Stellungnahmen bleiben im Verfahren erhalten und fließen in die Planfeststellungsentschei-

dung ein. Es besteht deshalb für die Bürgerinnen und Bürger, die sich bereits dazu geäußert 

haben, keine Notwendigkeit, ihre Stellungnahme erneut abzugeben. 
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Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 

in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 

ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sichtbar und leserlich ein Un-

terzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 

Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung und der Hinweis auf die Präklusion (§ 73 Abs. 4 Satz 3 

und 5 VwVfG NRW) dienen auch der Benachrichtigung 

 

a) der nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 3 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes anerkannten Vereine sowie 

 

b) der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen 

und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in 

Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen), 

 

von der Auslegung des Plans. 

 

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen 

und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 1 FStrG a. F.). 

 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht. Ferner werden die-

jenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendun-

gen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind 

mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG NRW). 

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch ei-

ne schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 

ist. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-termins beendet. 

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnah-

men, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 

nicht erstattet. 

 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 

entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Ent-

schädigungsverfahren behandelt. 
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6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 

durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfest-

stellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 

haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel-

lungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW). 

 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG a. 

F. und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG a. F. in Kraft. Darüber hinaus steht ab die-

sem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffe-

nen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG a. F). 

 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

 

 dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 

sowie für Äußerungen und Nachfragen zuständige Behörde die Bezirksregierung Müns-

ter, hier das Verkehrsdezernat, ist, 

 dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschie-
den werden wird, 

 dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf-

fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG a.F. ist. 

 dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a.F. notwendigen Anga-

ben enthalten. Dies sind: 

 

Unterlage Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

1 II Erläuterungsbericht zum Deckblatt 
II 

Autobahn GmbH,  
NL Westfalen 

02/2025 

1a II UVP-Bericht zum Deckblatt II Kuhlmann & Stucht 
GbR 

02/2025 

11 II Ergebnisse der Immissionsschut-
zuntersuchungen (Lärmtechnik) 
zum Deckblatt II 

INVER 
Ingenieurbüro für 
Verkehrsanlagen 
GmbH 

02/2025 

11a II Ergebnisse der Immissionsschut-
zuntersuchungen (Variantenunter-
suchung) zum Deckblatt II 

INVER 
Ingenieurbüro für 
Verkehrsanlagen 
GmbH 

02/2025 

12.0 II Erläuterungsbericht 
zum Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan zum Deckblatt II 

Kuhlmann & Stucht 
GbR 

02/2025 

12.1 II 
 

Artenschutzbeitrag zum Deckblatt 
II 

Hamann & Schulte 02/2025 
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12.2.1 II 
12.2.2 II 

12.3 II Bl. 1-5 
12.4 II Bl. 1 u. 3 

12.5 II 

Landschaftspflegerischer  
Begleitplan zum Deckblatt II 

Kuhlmann & Stucht 
GbR 

02/2025 

13 II Ergebnisse der wassertechnischen 
Untersuchungen zum Deckblatt II 

Weber-Ingenieure 
GmbH 

02/2025 

13a II Fachbeitrag zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie zum Deck-
blatt II 

Landschaft + Sied-
lung AG 

02/2025 

14.1 II Aktualisierte lufthygienische Aussa-
gen zum 
Deckblatt II 

Ingenieurbüro 
Lohmeyer GmbH & 
Co. KG 

02/2025 

 

9. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträger nach § 17 Abs. 2 FStrG a. F die Mög-

lichkeit hat, eine vorläufige Anordnung zu beantragen, in der vorbereitende Maßnahmen 

oder Teilmaßnahmen zum Bau oder zur Änderung festgesetzt werden. 

 

10. Aufgrund von Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird zur Datenverarbei-

tung im o.g. Planfeststellungsverfahren und insbesondere zur Weitergabe von nicht anony-

misierten Daten in Einwendungen an den Vorhabenträger im Rahmen des Verfahrens auf 

die „Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren“ verwiesen. Diese Hinweise 

können auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter dem Link 

www.brms.nrw.de/de/datenschutz/25/index.html aufgerufen werden. 

  

Im Auftrag 

 

 

_Amtsblatt Stadt Dorsten________         _________________________ 
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Betriebssatzung für den Kommunalen Servicebetrieb 

Dorsten vom 06.05.2025 
 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 f), 107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S.666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) in Ver-
bindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - EigVO NRW - 
vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes 
vom 05.03.2024 (GV.NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Dorsten am 30.04.2025 folgende 
Betriebssatzung für den Kommunalen Servicebetrieb Dorsten beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name und Rechtsnatur der Einrichtung 

 
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen „Kommunaler Servicebetrieb Dorsten“ 
(im Folgenden KSD genannt). Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird nach Maßgabe der 
Vorschriften der GO NRW, dieser Satzung und in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung 
als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlich-
keit wie ein Eigenbetrieb geführt. 
 

§ 2 
Zweck der Einrichtung 

 
(1) Zweck des KSD einschließlich der Bewirtschaftung etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist im 

Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen die Durchführung der Aufgaben in den Berei-
chen  
 

• der Abfallwirtschaft 

• der Stadtreinigung und des Winterdienstes 

• der Kanalunterhaltung und -reinigung 

• der Fahrzeuglogistik einschl. Werkstatt  

• des Bestattungs- und Friedhofswesens 

• der Grün- und Straßenunterhaltung  

 
(2) Der KSD kann alle ihren Betriebszweck fördernden und sie wirtschaftlich berührenden Hilfs- 

und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann er sich anderer Einrich-
tungen oder Unternehmen bedienen. 

 
§ 3 

Betriebsleitung 
 
(1) Die Betriebsleitung besteht aus bis zu zwei Mitgliedern. Bei Meinungsverschiedenheiten in-   
     nerhalb der Betriebsleitung, die aus zwei Mitgliedern besteht, trifft die Bürgermeisterin oder  
     der Bürgermeister die Letztentscheidung. 
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(2) Der KSD wird von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die Gemein- 
      deordnung, die Eigenbetriebsverordnung, die Hauptsatzung oder diese Satzung etwas an-  
      deres bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.  
      Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes er- 
      forderlich sind. 
 
(3) Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des KSD verantwortlich und hat die  
      Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Für Schäden  
      haftet die Betriebsleitung entsprechend der Vorschriften des § 48 des Beamtenstatusgeset- 
      zes und des § 80 des Landesbeamtengesetzes. 
 

§ 4 
Betriebsausschuss 

 
(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern. Eine Beschäftigte oder ein Beschäftig-

ter des KSD wird auf Vorschlag des Personalrates zur sachkundigen Einwohnerin oder zum 
sachkundigen Einwohner mit beratender Stimme im Betriebsausschuss bestellt. 

 
(2) Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten des KSD vor, die vom Rat der Stadt 

Dorsten zu entscheiden sind. Über alle wichtigen Angelegenheiten die gemeindliche Ent-
wicklung betreffend ist er von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister zu unterrich-
ten. Der Betriebsleitung obliegt eine umfassende Unterrichtungspflicht gegenüber dem Be-
triebsausschuss bezogen auf alle betrieblichen Angelegenheiten, insbesondere auch über 
die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmens-
planung. 

 
(3) Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten des KSD, sofern sie nicht dem 

Rat nach § 41 Abs. 1 GO NRW oder anderen Rechtsvorschriften vorbehalten sind oder als 
Geschäfte der laufenden Betriebsführung als auf die Betriebsleitung übertragen gelten, 
insbesondere über 

 

a) Festsetzung allgemeiner Geschäftsbedingungen, soweit sie nicht die dem Rat oblie-
gende Tarifgestaltung berühren, 

 
b) erfolggefährdende Mehraufwendungen i. S. von § 15 EigVO, 

 
c) Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben im Vermögensplan, die den Betrag von 50.000 

EURO übersteigen,  
 

d) Benennung der Prüferin oder des Prüfers für den Jahresabschluss, 
 

e) Entlastung der Betriebsleitung, 
 

f) Stundung von Geldforderungen, sofern der Betrag 40.000 EURO übersteigt, 
 

g) Niederschlagung von Geldforderungen, sofern der Betrag 25.000 EURO übersteigt, 
 

h) Erlass von Geldforderungen, sofern der Betrag 15.000 EURO übersteigt, 
 

i) Führung von Rechtsstreitigkeiten, sofern der Streitwert den Betrag 25.000 EURO 
übersteigt, 
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j) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, sofern der Betrag ge-

genüber der ursprünglichen Forderung 25.000 EURO übersteigt, 
 

k) Annahme von Schenkungen, soweit der Wert 50.000 EURO übersteigt, 
 

l) Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Ausübung des Vorkaufsrechtes an 
Grundstücken, soweit deren Wert im Einzelfall einen Betrag von 25.000 EURO über-
steigt, 

m) Bestellung, Aufhebung und Übertragung von Erbbaurechten und Ausübung des Vor-
kaufsrechtes an Erbbaurechten, soweit deren Wert im Einzelfall einen Betrag von 
25.000 EURO übersteigt auf der Grundlage des Wertes, der mit dem Erbbaurecht be-
lasteten Immobilie zum Zeitpunkt des Rechtsgeschäftes ohne Bewertung des Erbbau-
rechtes, 

n) Verfügung über sonstiges Betriebsvermögen sowie die Belastung von Grundstücken, 
soweit   der   Wert   im   Einzelfall   einen   Betrag   von 25.000 EURO übersteigt, 

o) Hingabe von Darlehen, sofern der Betrag 25.000 EURO übersteigt. 
 
 
(4) Der Betriebsausschuss entscheidet ferner in den Angelegenheiten des KSD, die der Be-

schlussfassung des Rates unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister mit der  
oder dem Ausschussvorsitzenden oder einem anderen dem Rat angehörigen Ausschuss-
mitglied entscheiden. § 60 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GO gelten entsprechend. 

 
(5) An den Beratungen des Betriebsausschusses nimmt die Betriebsleitung teil. Sie ist berech-

tigt und auf Verlangen verpflichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt der Tagesordnung darzu-
legen. 

 
(6) Die Mitglieder des Betriebsausschusses haften für Schäden infolge eines Beschlusses des 

Betriebsausschusses entsprechend der Vorschriften des § 48 des Beamtenstatusgesetzes 
und des § 81 des Landesbeamtengesetzes. 

 
 

§ 5 

Rat 

 

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten des KSD, die ihm durch die Gemeindeordnung, 
die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind, insbesondere über die 

 

a) Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, 
 
b) teilweise oder vollständige Veräußerung oder Verpachtung des KSD, 

 

c) Erweiterung, Einschränkung und Auflösung des KSD, 
 
d) Übernahme, Erhöhung oder Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften oder ande-

ren Vereinigungen des privaten Rechts, 
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e) Umwandlung der Rechtsform des KSD oder von Unternehmen, an denen der KSD maßge-

bend beteiligt ist, 
 
f) Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung 

sonstiger Sicherheiten für andere sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten 
wirtschaftlich gleichkommen, 

 
g) Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht, 

 
h) Bestellung und Abberufung der Betriebsleitung, 

 
i) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, 

 
j) Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behand-

lung eines Jahresverlustes und die Entlastung des Betriebsausschusses, 
 
k) Verminderung des Eigenkapitals zugunsten der Stadt. 

 
§ 6 

Bürgermeister/in und Dezernent/in 
 
(1) Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann die Bürgermeisterin oder der  
      Bürgermeister und in Vertretung die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent  
      der Betriebsleitung Weisungen erteilen. Dies gilt nicht für Angelegenheiten der laufenden  
      Betriebsführung, die ausschließlich der Betriebsleitung unterliegen. 
 
(2) Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und die zuständige  
      Dezernentin oder den zuständigen Dezernenten in wichtigen Angelegenheiten des KSD  
      rechtzeitig zu unterrichten und ihnen auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
 
(3) Glaubt die Betriebsleitung, nach pflichtgemäßem Ermessen die Verantwortung für die  
      Durchführung einer Weisung nicht übernehmen zu können und führt ein Hinweis auf ent- 
      gegenstehende Bedenken der Betriebsleitung nicht zu einer Änderung der Weisung, so hat  
      sie sich an den Betriebsausschuss zu wenden. Wird keine Übereinstimmung zwischen dem  
      Betriebsausschuss und der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister erzielt, so ist die Ent- 
      scheidung des Haupt- und Finanzausschusses herbeizuführen. 
 

§ 7 
Kämmerer 

 
Die Betriebsleitung hat der Kämmerin oder dem Kämmerer den Entwurf des Wirtschaftspla-
nes und des Jahresabschlusses, die Vierteljahresübersichten, die Ergebnisse der Betriebssta-
tistik und die Selbstkostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihm ferner auf Anforderung alle 
sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

 

(1) Die Befugnis zur Einstellung, Ein- und Höhergruppierung und Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern liegt bei der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister, wobei die Betriebsleitung ein Vorschlagsrecht hat. 
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(2) Die im KSD beschäftigten Beamtinnen und Beamten werden in den Stellenplan der Stadt 

Dorsten aufgenommen und in der Stellenübersicht des KSD vermerkt. 
 

§ 9 
Vertretung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

 

(1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt Dorsten in den Angelegenheiten des KSD, sofern die 
Gemeindeordnung oder die Eigenbetriebsverordnung keine anderen Regelungen treffen. 

 
(2) Die Betriebsleitung unterzeichnet grundsätzlich unter dem Namen „Kommunaler Service-

betrieb Dorsten“ ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses, die übrigen Dienstkräfte 
„Im Auftrag“. In Fällen in denen nicht die allgemeine Vertretungsregelung gem. Abs. 1 
gilt, ist unter der Bezeichnung „Die Bürgermeisterin oder Der Bürgermeister der Stadt 
Dorsten – Kommunaler Servicebetrieb Dorsten -“ unter Angabe des Vertretungsverhältnis-
ses zu unterzeichnen. 

 
(3) Bei verpflichtenden Erklärungen für den KSD ist nach den Vorschriften des § 64 GO NRW 

zu verfahren. Die Erklärungen nach § 64 Abs. 1 GO NRW sind von der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister oder ihrer allgemeinen Vertretung und einem Mitglied der Be-
triebsleitung zu unterzeichnen. Die Geschäfte der laufenden Betriebsführung gelten als 
Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 64 Abs. 2 GO NRW). 

 

(4) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der Umfang ihrer Ver-
tretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung im Amtsblatt der Stadt Dorsten öffent-
lich bekannt gemacht. 

 
§ 10 

Wirtschaftsjahr 

 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 11 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital des KSD beträgt 25.000 EURO. 

 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

 

(1) Der KSD hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. 
Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. 
 

(2) Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben des Vermögensplans, die den Betrag von 50.000 
EURO übersteigen, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftig-
keit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters und der oder des Vorsitzenden des Betriebsaus-
schusses oder eines anderen dem Betriebsausschuss angehörenden Ratsmitglieds; der 
Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten. 
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§ 13 

Zwischenberichte 

 
Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Betriebsaus-
schuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 

 
 

§ 14 
Jahresabschluss 

 
Der Jahresabschluss ist bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres 
von der Betriebsleitung aufzustellen und innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres von dem / der bestellten Wirtschaftsprüfer/in bzw. Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft prüfen zu lassen. Nach Prüfung durch den / der Wirtschaftsprüfer/in bzw. Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft ist der Jahresabschluss zusammen mit dem Prüfungsbericht über die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. 

 
 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 09.05.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung des 
Entsorgungsbetriebes der Stadt Dorsten vom 17.04.2014 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Betriebssatzung für den Kommunalen Servicebetrieb Dorsten vom 06.05.2025 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 06.05.2025 
 
 

 

Tobias Stockhoff 
Bürgermeister  
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz Düsseldorf, 09. April 2025 

und Dienstleistungen der Bundeswehr  

Kompetenzzentrum Baumanagement Düsseldorf  

- Schutzbereichbehörde – 

Wilhelm-Raabe-Str. 46 

40470 Düsseldorf 

Az 45-70-04/ 109 NW/6 

 

 

 

 

I. 

Feststellungsbescheid        Aufrechterhal-

tung einer Schutzbereichanordnung 

 

Mit Anordnung vom 31. Oktober 1962, U II 1 - Anordnungs-Nr.: III/Wul wurde ein Gebiet in 

der Gemeinde Dorsten, Kreis Recklinghausen, Land Nordrhein-Westfalen, zum Schutzbereich 

für die Verteidigungsanlage Wulfen erklärt, der zuletzt mit Anordnung vom 31. Oktober 1996, 

WV/U I 4 - Anordnungs-Nr.: III/Wul/109/5 aufrechterhalten worden ist. 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 9 Abs. 2, 3 des Gesetzes über die Beschränkung 

von Grundeigentum für die militärische Verteidigung (Schutzbereichgesetz) vom 7. Dezember 

1956 (BGBL I, S. 899), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur Steigerung der Attrakti-

vität des Dienstes in der Bundeswehr (BGBL I, 2015, S. 706), wird festgestellt, dass die Voraus-

setzungen der Anordnung noch vorliegen. 

 

II. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - 

Kompetenzzentrum Baumanagement Düsseldorf – Wilhelm-Raabe-Str. 46 in 40470 

Düsseldorf eingelegt werden. 
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Im Auftrag 
 

 

Digital unterschrieben von Ring Dorothea 
Datum: 2025.04.09 09:17:31 +02'00' 

Ring, Regierungsdirektorin 

 

 

Anlage: 1. Begründung der Feststellung der Aufrechterhaltung des Schutzbereichs 

 

 

III. 

Hinweis 

 

 

Die Begründung der Feststellung der Aufrechterhaltung des Schutzbereichs (Anlage 1) kann 

beim/bei der 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - 

Kompetenzzentrum Baumanagement Düsseldorf, Wilhelm-Raabe-Str. 46 in 40470 Düs-

seldorf 

- Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Münster, Josefine-Mauser-Str. 51 in 48157 Münster 

- Stadt Dorsten, Verwaltungsgebäude Halterner Straße 28, Zimmer 111 in 46284 Dorsten, 

 während der Dienststunden: montags – donnerstags von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr und  

 freitags von 08:00 -13:00 Uhr 

eingesehen werden. 

 
 

Ring Dorothea 


